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Artikel 36a: Schutz personenbezogener Daten

(1)               Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.

(2) Das Parlament und der Rat nehmen nach dem Gesetzgebungsverfahren Vorschriften

über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die

Organe und Einrichtungen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung

von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien

Datenverkehr an.

Explanation:

Der Absatz 1 ist identisch mit Art. 8 der Grundrechtecharta und sollte daher hier entfallen.

Absatz 2 enthält eine einheitliche umfassende Rechtsgrundlage für den Datenschutz. Der

Vorschlag einer Querschnittsklausel ist zu begrüßen, könnte aber in den Teil II der

Verfassung aufgenommen werden.


